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Zıvilgesellschaft

Kommunitaristische Romantık oder soz1ıalethisches Konzept?

Das Sozialwort der katholischen un: evangelischen Kırchen . FÜr eiıne Zukunft
1n Solidarıtät un: Gerechtigkeıit“ ordert 1m Kontext der Überlegungen ZIUELT:

Lösung der anstehenden wiırtschaftlichen un soz1alen Probleme eıne „CEHNEHEITE
Soz1ialkultur“. Dabej hat „gesellschaftliche Gruppen un Instıtutionen“
Blick, die heißt CS OFIt „weder dem Staat och dem Bereich des Marktes
zuzuordnen sınd, (und dıe) eınen eigenständıgen Beıtrag ZAUEE: Erhöhung der
gesellschaftlichen Wohltahrt eisten (können). Hıerzu gehören 1n EITIStEGT. Lıinıe die
Famılien (Haushalte und Verwandtennetze), 1aber auch die gemeınnützıgen Eın-
richtungen, Formen 4SsSOzZ1atıver Selbsthilfe beispielsweise ın Kırchen, Gewerk-
schaften oder Vereiınen und Formen wechselseitiger Hıltfe GCEWA 1mM Bereich
VO Nachbarschaften oder sonstıgen Bekanntschaftsbeziehungen. N Jas veme1nsa-

Moment dieser unterschiedlichen Formen der Förderung des Gemeimwohls
besteht 1n der ıhnen zugrunde liegenden Solidarıtät der Beteiligten“

Das Sozialwort selbst bringt Kierfür den Begrıff der Zıivilgesellschaft 1Ns Spıel
Genauerhin 1St die ede VO „sSoz1alen un: zıviılgesellschaftlichen Netzwerken,
ohne die Wırtschaft un: Gesellschaft nıcht ex1istieren können“. Es wırd „eıne
(a Besinnung auf die Soz1ialkultur“ angemahnt. AIn ıhr lhiest”, tführt das SO-
z1alwort AaUsS, „eIn orofßes Potential für soz1ale Phantasıe und Engagement. Den
vorhandenen ethischen un soz1alen Ressourcen 1ın der Gesellschaft mu{fß mehr
Autmerksamkeit un: Anerkennung geschenkt werden. Dıies betrifft VOT allem
z1ale Netzwerke un: Dienste, lokale Beschäftigungsinıitiativen, ehrenamtliches
Engagement un Selbsthilfegruppen“

Gegen diesen Ansatz des Sozialworts wurde ın der Diskussion verschiedentlich
der Vorwurt der Soz1alromantik erhoben. Dieser 1sSt durchaus ann ernsthaft
bedenken, WeNnN Zıvilgesellschaft VOT allem die unkritische Verherrlichung
der charakteristischen kleinen Assoz1atıonen un:! Vereinigungen verstanden wırd
Solche Idealisierung aan namlıch Z führen, da{ß D:  } und damıt 1St der
Aspekt des Sozialromantiıkvorwurfs SCNANNL CS bei eiınem gutgemeınten, hehren
Appell die Solidarıität der unterschiedlichen vesellschaftlichen Gruppen beläfst,
ohne zumiındest: exemplarısch strukturelle und instiıtutionelle Konsequenzen A4aUS
der Idee der Zıvilgesellschaft zıiehen.

Darüber hiınaus bleibt zweıtens be1 solcher soz1alromantisch wırkenden Ver-
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herrlichung V Gemeinschaft un: Assoz1atıonen dıe entscheidende rage unge-
klärt, „auf welcher Grundlage die einzelnen Assoz1ı1atıonen e1ne orofße staatliche
Gemeinschaftt bilden können“ (Albers, 41) Fundamentaler müfste och gefragt
werden, W1€ die einzelnen Assoz1ı1atıonen das (GGanze des Gemeılunwesens, Ilassısch
soz1ıalethisch gesprochen: das Gemeıinwohl, be] allen Detailproblemen 1mM Blick
behalten können. Der verherrlichende Rekurs aut den Gemeinschaftsaspekt VO

Zivilgesellschaft wiırd damıt leicht 7ZA NS Aufforderung, der „großen Politik“ un
den „großen trukturen“ den Rücken kehren;: diese Tendenz FAn „Small=ıs-
beautiftul“ wiırd Z W al z Politikum, macht 1aber gemeinwohlorientierte Politik
unmöglıch. iıne Ühnliche Einschätzung bringt auch eLtwa Heide Sımoni1s 7A81

Ausdruck: „Auch WEe11n prinzıpiell das ngagement der Bürgerinitiativen hoch
achten iSt;, Annn ıch mich ber eıne manchmal anzutreffende unpolitische Attı-

tüde CITCHSCH, die das Bıotop VOT der eigenen austur ZU Mittelpunkt der Welt
stilisıert. Der Mensch ebt aber nıcht VO Bıotop alleın“ (Sımonıis 199 97)

Um beurteilen können, ob diıe Kırchen mI1t Recht un Sınn das Stichwort
der Zivilgesellschaft 1ın die aktuelle Debatte eingebracht haben, ob also das Aa
gesellschaftskonzept für UNSCIC gegenwaärtıge gesellschaftliche un! soz1ıale S1ıtua-
t10N fruchtbar gemacht werden kann, oilt C zunächst einmal zumiındest 1n
Grundzügen skızzıeren, W AsSs 1ın der politisch-philosophischen Debatte
dem Begriff der Zivilgesellschaft verstehen IsSt Weıter 1St zeıgen, welche
Strukturelemente konstitutiv sınd für eın soz1alethisch rekonstrulertes Konzept
der Zivilgesellschaft, bevor ann aufgewiesen werden kann, inwiıetern eıne solche
Konzeption eiıne faktiısche Relevanz für die vegenwartıgen gesellschaftlichen Pro-
bleme besıitzt un: einen entscheidenden Beıtrag ıhrer Lösung eısten anı

Systematische Klärung: Konzeptionen AVAQ} Zivilgesellschaft
Das Zivilgesellschaftskonzept wiırd Zzume1lst mM1t dem Kommunıitarısmus 1n Ver-
bindung gebracht, der ursprünglich 1n Amerika als Gegenbewegung 7AEK Liıbera-
lısmus entstanden ISt: Das rührt daher, da{ß die 1ın sıch och einmal sehr differen-
zierte kommuniuitaristische Theoriebildung ıhren entscheidenden Ausgangspunkt
be] dem ezug auf Gemeıinschaft un:! Gemeinschaftlichkeit nımmt, da{fß
häufig dıe Konzeptionen der Zivilgesellschaft un des Kommunıitarısmus als dek-
kungsgleich angesehen werden. War 1St CS der ıberale alt Dahrendorft SCWCSCIHI,
der den Begriff der Bürgergesellschaft/Zivilgesellschaft ın die deutschsprachige
Debatte eingeführt hat Da aber für seıne eigene Konzeption iın klassısch ıbe-
raler We1ise gerade nıcht den Zugang ber die Gemeinschaftt wählt, wırd seın An-
SA 1mM tolgenden nıcht weıter behandelt.

Di1e Konzeptionen VO Zivilgesellschaft der Jjer ohl wichtigsten amerıkanı-
schen AÄutoren, der Philosophen Charles Taylor un:! Michael Walzer, basıeren
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ganz entsprechend der kommunitaristischen Betonung VO Gemeinschaft WC-
sentlich auf der Idee der Rekonstruktion VO Gesellschaft als eigenständıger
Größe

Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit. In einem CYSTICNH, sehr allgemeinen Ansatz
versteht der kanadische Soz1ialphilosoph Charles Taylor Zıvilgesellschaft als „Netz
selbständiger, VO Staat unabhängiger Vereinigungen, die Auswirkungen auf
die Politik haben“ 54) Darüber hinaus kennt och Z7Wel speziellere Be-
stımmungen: Zum eınen o1bt Zıvilgesellschaft 1Ur dort, die Gesellschaft als

sıch durch Vereinigungen, die nıcht VOIN der Staatsmacht evormundet W CI -

den, strukturieren un: ıhre Handlungen koordinieren ann. Alternatıv oder CI-

gänzend dieser Bedeutung können WIr VO Zivilgesellschaft Z anderen
ımmer OfIrt sprechen, „WO die Gesamtheit der Vereinigungen den Gang der Aat-
lıchen Politik sıgnıfıkant bestimmen oder modulieren aMı  CC 1991 57)

Im Blick auf das für die Zivilgesellschaft charakteristische Bemühen die
„Herausarbeitung elıner Auffassung der Gesellschaft“, „dıe ıhr Eıgengewicht als
außerpolitische Realität unterstreicht“ 68), Taylor die Okonomie 1mM
Sınn VO Marktwirtschaft und die Offentlichkeit als Weısen, „dıe Gesellschaft
als (sanzes außerhalb der staatlıchen Sphäre wırksam se1ın anı  CC 23)

Letzteres,; namlıch dıe „Entwicklung elıner tTONOMeEeN Offentlichkeit mıt e1ge-
ET ‚Meınung 69) erweılst sıch ach Taylor ZUr Herausbildung des spez1-
tfisch neuzeıtliıchen Begriffs VO Zıvilgesellschaft als außerst bedeutsam. In Anleh-
HUNSs Jürgen Habermas bezeichnet CH dıie Offentlichkeit „als einen geme1n-

Raum 1ın dem die Miıtglieder der Gesellschaft durch eine Vielzahl VO

MedienZivilgesellschaft  ganz entsprechend der kommunitaristischen Betonung von Gemeinschaft — we-  sentlich auf der Idee der Rekonstruktion von Gesellschaft als eigenständiger  Größe.  1. Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit. In einem ersten, sehr allgemeinen Ansatz  versteht der kanadische Sozialphilosoph Charles Taylor Zivilgesellschaft als „Netz  selbständiger, vom Staat unabhängiger Vereinigungen, ... die Auswirkungen auf  die Politik haben“ (1991, 54). Darüber hinaus kennt er noch zwei speziellere Be-  stimmungen: Zum einen gibt es Zivilgesellschaft nur dort, wo die Gesellschaft als  ganze sich durch Vereinigungen, die nicht von der Staatsmacht bevormundet wer-  den, strukturieren und ihre Handlungen koordinieren kann. Alternativ oder er-  gänzend zu dieser Bedeutung können wir von Zivilgesellschaft zum anderen  immer dort sprechen, „wo die Gesamtheit der Vereinigungen den Gang der staat-  lichen Politik signifikant bestimmen oder modulieren kann“ (1991, 57).  Im Blick auf das für die Zivilgesellschaft charakteristische Bemühen um die  „Herausarbeitung einer Auffassung der Gesellschaft“, „die ihr Eigengewicht als  außerpolitische Realität unterstreicht“ (1991, 68), nennt Taylor die Ökonomie im  Sinn von Marktwirtschaft und die Öffentlichkeit als Weisen, wo „die Gesellschaft  als Ganzes außerhalb der staatlichen Sphäre wirksam sein kann“ (1993, 23).  Letzteres, nämlich die „Entwicklung einer autonomen Öffentlichkeit mit eige-  Ca  ner ‚Meinung  (1991, 69) erweist sich nach Taylor zur Herausbildung des spezi-  fisch neuzeitlichen Begriffs von Zivilgesellschaft als äußerst bedeutsam. In Anleh-  nung an Jürgen Habermas bezeichnet er die Öffentlichkeit „als einen gemein-  samen Raum ..., in dem die Mitglieder der Gesellschaft durch eine Vielzahl von  Medien ... oder auch unmittelbar zusammenkommen, um Themen von allgemei-  nem Interesse zu erörtern und auf diese Weise in der Lage zu sein, sich eine all-  gemeine Meinung zu bilden“ (1993, 24).  Diese öffentliche Meinung bildet sich durch eine Reihe von „gemeinschaftli-  chen Handlungen“, mithin ganz außerhalb der Strukturen und Räume der Politik  und jeglicher Autorität. Damit konkretisiert also dieses Verständnis von öffent-  licher Meinung die Idee von der Autonomie der Gesellschaft und einer eigenen  gesellschaftlichen Identität.  Der Öffentlichkeit kommt normativer Rang zu, der — in einer allerdings sehr  idealisierenden Sichtweise — dadurch entsteht, daß sich in einer kritischen Debatte  eine von allen geteilte gemeinsame Ansicht herausgebildet hat, auf die zu hören  die Regierung gehalten ist, aus Gründen der Klugheit sowie der moralischen Ver-  pflichtung. Um nun bei der Macht auch entsprechendes Gehör zu finden, erweist  sich der außerpolitische Status der Öffentlichkeit als äußerst wichtig: „Die Macht  soll zwar auf die Öffentlichkeit hören, doch diese übt selbst keine Macht aus“  (1993, 31).  2. Zivilgesellschaft, Pluralismus und das Verhältnis zum Staat. Auch der ameri-  kanische Politikwissenschaftler und Philosoph Michael Walzer setzt mit seiner  551oder auch unmiıttelbar zusammenkommen, Themen VO allgemei-
11 Interesse erortern un auf diese Weıse 1ın der Lage se1n, sıch eıne all-
gemeıne Meınung bılden“ 24)

Diese öffentliche Meınung bildet sıch durch eıne Reihe VO „gemeınschaftlı-
chen Handlungen“, miıthın Sahnz aufßerhalb der Strukturen un: Räume der Politik
un: jeglicher Autoriıtät. Damıt konkretisiert also dieses Verständnis VO öffent-
liıcher Meınung die Idee VO der AÄutonomıie der Gesellschaft un! eıner eigenen
gesellschaftlichen Identität.

Der Offentlichkeit kommt normatıver Rang L der 1n eıner allerdings sehr
iıdealisıerenden Sıchtweise dadurch entsteht, da{fß sıch 1n einer kritischen Debatte
eiıne VO allen geteilte gemeınsame Ansıcht herausgebildet hat, auf die hören
die Regierung gehalten iSt, aus Gründen der Klugheit SOWI1e der moralischen Ver-
pflichtung. Um 1U  a} be] der Macht auch entsprechendes Gehör tinden, erweIlst
sıch der aufßßerpolitische Status der Offentlichkeit als außerst wichtig: „Dıie Macht
soll ZW aar auf die Offentlichkeit hören, doch diese ubt selbst keine Macht aUS  L3

31)
Zwilgesellschaft, Pluralısmus und das Verhältnis ZU Staat. uch der amer1-

kanısche Politikwissenschaftler un: Philosoph Michael Walzer mı1t seiner
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Konzeption der Zivilgesellschaft deutlich be1 dem kommunitaristischen Anlıegen
A die Gesellschaft als eigenständıge Größe rekonstruleren un stark
chen. Dabej bringt VO allem die Diımension des Pluralismus als Ausflu{fß der
Freiheıit verstärkt 1Ns Spiel. In seiner Konzeption der Zivilgesellschaft artıkuliert
sıch eın „Bıld VO Menschen die sıch treiwillig vereinıgen un miıteinander
kommunıizıeren, die allerlei Gruppen biılden un umbiılden, nıcht iırgendeıiner
besonderen Gestaltung halber, sondern der Geselligkeıit selbst willen“
55)

Die Bürger der VO ıhm beschriebenen Zivilgesellschaft sınd „Maänner un:
Frauen, die Staatsbürger, Produzenten, Konsumenten, Mitglieder eıner Natıon
un: och vieles andere sındUrsula Nothelle-Wildfeuer  Konzeption der Zivilgesellschaft deutlich bei dem kommunitaristischen Anliegen  an, die Gesellschaft als eigenständige Größe zu rekonstruieren und stark zu ma-  chen. Dabei bringt er vor allem die Dimension des Pluralismus als Ausfluß der  Freiheit verstärkt ins Spiel. In seiner Konzeption der Zivilgesellschaft artikuliert  sich ein „Bild von Menschen  . die sich freiwillig vereinigen und miteinander  kommunizieren, die allerlei Gruppen bilden und umbilden, nicht um irgendeiner  besonderen Gestaltung halber, sondern um der Geselligkeit selbst willen“ (1995,  55).  Die Bürger der von ihm beschriebenen Zivilgesellschaft sind „Männer und  Frauen, die Staatsbürger, Produzenten, Konsumenten, Mitglieder einer Nation  und noch vieles andere sind ... Das Leben innerhalb der freiwilligen Vereinigun-  gen der zivilen Gesellschaft ist der wirkliche Boden, auf dem alle Spielarten des  Guten ausgearbeitet und geprüft werden“ (1995, 55 f.).  Walzer bringt sein Verständnis von Zivilgesellschaft auf die Formel: „Idealer-  weise ist die zivile Gesellschaft ein Handlungsraum von Handlungsräumen: alle  sind aufgenommen, keiner bevorzugt“ (1995, 56). Alle Formen wirtschaftlicher,  politischer und gesellschaftlicher Aktivität sind als Einlösung der Freiheit, Verei-  nigungen zu bilden, zu verstehen. Die in der Walzerschen Theorie der Zivilgesell-  schaft eingenommene pluralistische Perspektive macht es dabei unmöglich, das  Leben als aktiver Staatsbürger oder als am Markt Teilnehmender gegenüber den  übrigen „Rollen“ zu isolieren und damit zu verabsolutieren. Dennoch sind die  Bürger in diesem Konzept weitaus mehr als nur „Zuschauer“, die in relatıv gro-  ßen Zeitabständen wählen dürfen und sich ansonsten vom Staat bedienen lassen.  Aus der Perspektive der Zivilgesellschaft kommt Walzer zu einer anderen Bewer-  tung der politischen Möglichkeiten der Bürger: „In den vernetzten Vereinigungen  der zivilen Gesellschaft, in Gewerkschaften, Parteien, Bewegungen, Interessen-  gruppen und so fort treffen dieselben Leute viele kleine Entscheidungen und ge-  stalten bis zu einem gewissen Grad die weiter weg liegenden Beschlüsse in Staat  und Wirtschaft (1995; 57#.).  Vor diesem Hintergrund erscheint eine Verhältnisbestimmung zwischen einer  so konzipierten Zivilgesellschaft und Politik bzw. - konkreter - zwischen Zivil-  gesellschaft und Staat als wesentlich. Walzer geht davon aus, daß das „Netzwerk  der Vereinigungen ... staatliche Machtinstanzen“ einschließt, aber „nicht auf sie  verzichten (kann)“ (1995, 63). Das Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft ist in  gewisser Weise paradox: Staatsbürger zu sein ist eine der vielen Rollen, die die  Bürger in der Zivilgesellschaft spielen, aber der Staat ist nicht nur eine Vereini-  gung wie alle anderen auch. Der demokratische Staat mit all seinen Institutionen  steht im Dienst der Zivilgesellschaft. Er greift auch ein in die konkrete Gestaltung  des Lebens, er ist eben Teil und zugleich Stütze der gesamten Vernetzung.  Wenn darum auch der Rolle als Staatsbürger ein gewisser Vorrang gebührt,  müssen die Mitglieder der Zivilgesellschaft doch nicht permanent als Staatsbürger  332Das Leben innerhal der treiwilliıgen Vereinigun-
gCHh der zıvilen Gesellschaft 1ST der wirkliche Boden, auf dem alle Spielarten des
Guten ausgearbeıtet un geprüft werden“ 55 f

Walzer bringt seın Verständnis VO Zivilgesellschaft auf die Formel: „Idealer-
welse 1St die zıviıle Gesellschaft eın Handlungsraum VO Handlungsräumen: alle
sınd aufgenommen, keiner bevorzugt“ 56) Alle Formen wirtschaftlicher,
polıitischer un: gesellschaftlicher Aktıvität sınd als Eınlösung der Freiheit, Vere1-
nıgungen bılden, verstehen. Die 1n der Walzerschen Theorie der Zivilgesell-
schaft eingenommene pluralistische Perspektive macht 6S dabe] unmöglıch, das
Leben als aktıver Staatsbürger oder als Markt Teilnehmender gegenüber den
übrigen „Rollen“ iısolieren un! damıt verabsolutieren. Dennoch sınd die
Burger 1n diesem Konzept weltaus mehr als 1L1UT “Zuschätuer®, die 1n relatıv SE
en Zeitabständen wählen dürten und sıch ANSONSTEN VO Staat bedienen lassen.
Aus der Perspektive der Zivilgesellschaft kommt Walzer einer anderen Bewer-
tung der polıtıschen Möglichkeiten der Burger: AIn den vernetfztien Vereinigungen
der zıvilen Gesellschaft, 1n Gewerkschaften, Parteıen, ewegungen, Interessen-
gruppCh und tort treffen dieselben Leute viele kleine Entscheidungen un gC-
stalten bıs eiınem Zewlssen rad die weıter WCS liegenden Beschlüsse 1n Staat
und Wırtschaft“ k f

Vor diesem Hıntergrund erscheıint eıne Verhältnisbestimmung zwıschen eıner
konziıpierten Zivilgesellschaft und Politik bzw. konkreter zwischen Zivil-

gesellschaft un! Staat als wesentlich. Walzer geht davon AaUS, da{ß das „Netzwerk
der VereinigungenUrsula Nothelle-Wildfeuer  Konzeption der Zivilgesellschaft deutlich bei dem kommunitaristischen Anliegen  an, die Gesellschaft als eigenständige Größe zu rekonstruieren und stark zu ma-  chen. Dabei bringt er vor allem die Dimension des Pluralismus als Ausfluß der  Freiheit verstärkt ins Spiel. In seiner Konzeption der Zivilgesellschaft artikuliert  sich ein „Bild von Menschen  . die sich freiwillig vereinigen und miteinander  kommunizieren, die allerlei Gruppen bilden und umbilden, nicht um irgendeiner  besonderen Gestaltung halber, sondern um der Geselligkeit selbst willen“ (1995,  55).  Die Bürger der von ihm beschriebenen Zivilgesellschaft sind „Männer und  Frauen, die Staatsbürger, Produzenten, Konsumenten, Mitglieder einer Nation  und noch vieles andere sind ... Das Leben innerhalb der freiwilligen Vereinigun-  gen der zivilen Gesellschaft ist der wirkliche Boden, auf dem alle Spielarten des  Guten ausgearbeitet und geprüft werden“ (1995, 55 f.).  Walzer bringt sein Verständnis von Zivilgesellschaft auf die Formel: „Idealer-  weise ist die zivile Gesellschaft ein Handlungsraum von Handlungsräumen: alle  sind aufgenommen, keiner bevorzugt“ (1995, 56). Alle Formen wirtschaftlicher,  politischer und gesellschaftlicher Aktivität sind als Einlösung der Freiheit, Verei-  nigungen zu bilden, zu verstehen. Die in der Walzerschen Theorie der Zivilgesell-  schaft eingenommene pluralistische Perspektive macht es dabei unmöglich, das  Leben als aktiver Staatsbürger oder als am Markt Teilnehmender gegenüber den  übrigen „Rollen“ zu isolieren und damit zu verabsolutieren. Dennoch sind die  Bürger in diesem Konzept weitaus mehr als nur „Zuschauer“, die in relatıv gro-  ßen Zeitabständen wählen dürfen und sich ansonsten vom Staat bedienen lassen.  Aus der Perspektive der Zivilgesellschaft kommt Walzer zu einer anderen Bewer-  tung der politischen Möglichkeiten der Bürger: „In den vernetzten Vereinigungen  der zivilen Gesellschaft, in Gewerkschaften, Parteien, Bewegungen, Interessen-  gruppen und so fort treffen dieselben Leute viele kleine Entscheidungen und ge-  stalten bis zu einem gewissen Grad die weiter weg liegenden Beschlüsse in Staat  und Wirtschaft (1995; 57#.).  Vor diesem Hintergrund erscheint eine Verhältnisbestimmung zwischen einer  so konzipierten Zivilgesellschaft und Politik bzw. - konkreter - zwischen Zivil-  gesellschaft und Staat als wesentlich. Walzer geht davon aus, daß das „Netzwerk  der Vereinigungen ... staatliche Machtinstanzen“ einschließt, aber „nicht auf sie  verzichten (kann)“ (1995, 63). Das Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft ist in  gewisser Weise paradox: Staatsbürger zu sein ist eine der vielen Rollen, die die  Bürger in der Zivilgesellschaft spielen, aber der Staat ist nicht nur eine Vereini-  gung wie alle anderen auch. Der demokratische Staat mit all seinen Institutionen  steht im Dienst der Zivilgesellschaft. Er greift auch ein in die konkrete Gestaltung  des Lebens, er ist eben Teil und zugleich Stütze der gesamten Vernetzung.  Wenn darum auch der Rolle als Staatsbürger ein gewisser Vorrang gebührt,  müssen die Mitglieder der Zivilgesellschaft doch nicht permanent als Staatsbürger  332staatlıche Machtinstanzen“ einschlieft, aber „nıcht auf sS$1e
verzichten (kann)“ 63) [)as Verhältnis VO Staat un: Zivilgesellschaft 1St 1ın
gewlsser We1ise paradox: Staatsbürger se1ın 1st eıne der vielen Rollen, die die
Bürger 1n der Zıvilgesellschaft spielen, aber der Staat 1St nıcht 1L1UT eıne Vereıin1-
un WwW1e€e alle anderen auch. Der demokratische Staat m1t all seinen Instıtutionen
steht 1m Dienst der Zivilgesellschaft. Er oreift auch eın 1n die konkrete Gestaltung
des Lebenss, 1St eben Teil un:! zugleich Stutze der Vernetzung.

Wenn darum auch der Rolle als Staatsbürger eın Zewlsser Vorrang gebührt,
mussen die Mitglieder der Zivilgesellschaft doch nıcht permanent als Staatsbürger
ZAT
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agıeren und nıcht 1n iıhrer Rolle als Staatsbürger ıhren Lebenssinn finden. ber
die Demokratie macht erforderlich, da{fß zumiındest hın und wiıieder engagıerte
Büurger 1n Teilbereichen Verantwortung übernehmen. „Die zıvile Gesellschaft
wırd daran IN  c  ‘9 ob S1e tahıg 1St, Burger hervorzubringen, die wenı1gstens
manchmal Interessen verfolgen, die ber ıhre eigenen un diejenigen iıhrer (Z6:
1LLOSSCIN hinausgehen und die ber das politische Gemennwesen wachen, das die
Netzwerke der Vereinigungen OÖrdert un schätzt“ 66)

Das engagıerte Handeln 1n der Zivilgesellschaft 1St nıcht prımär durch Machrt
erreichen: das staatlıche, polıtische Handeln mu erganzt werden durch „e1In

Verständnis des zivilisıerten Umgangs mıteinander“ 68) Scheinbar ST CS
eın grundlegendes Ertordernis der soz1ı1alen Demokratie, da{ß CS eiıne Gesellschaft
lebendiger, engaglerter un einsatzbereıter Männer und Frauen o1bt eine Gesell-
schaft, 1n der die Ehre ‚handeln‘ den vielen, nıcht den wenıgen zukommt“

68)
Eın sozıalethisch rekonstruierter Begriff 10104 Ziwilgesellschaft. Aus dem NOL-

gedrungen kurzen Rekurs auf ausgewählte wiıchtige Aspekte aktueller polıtisch-
philosophischer Konzeptionen VO Zıvilgesellschaft lassen sıch 1U 11-
assend wichtige Strukturelemente eınes soz1ialethisch rekonstruierten Begriffs
VO Zıvilgesellschaft entwickeln, VO dem her zugleich der Vorwurt der Soz1al-
romantık b7zw. Wıirkungslosigkeit beurteıilt werden annn

Dieser soz1ialethisch rekonstrujerte Begriff VO Zivilgesellschaft nımmt
anthropologisch gesehen selinen Ausgangspunkt be] der soz1alen Dımension
menschlichen Personseıns, ethisch gesehen be1 der personalen Freiheit und SOZ1A-
len Verbundenheıt, der Solıdarıtät, als deren Realisierung, Austfaltung und Konkre-
tisıerung dıe Idee der Zıvilgesellschaft verstehen 1St Da 1ın diesem Konzept der
Pluralismus keinestalls 11UTr eıne wertneutrale sozı10logisch-empirische Gröfße ZALT.

Feststellung der Koexıstenz verschiedener Gruppierungen un: Wertungen 1St,
sondern eıner pOSItIV konnotierten soz1ıalethischen Gröfße wırd, eıner AEr-
rungenschaft, die eiınmal erworben nıcht mehr ohne Verlust humaner
Substanz preisgegeben werden Obahak  CC (Schwan 1992; 7/8), das liegt auf der and

i1ne verstandene Zıvilgesellschaft SE W 4S ıhre Gestalt angeht, strukturiert
durch eıne Vıelfalt, SCHAUCI durch e1in Netzwerk VO freien Assoz1atıiıonen un:!
Vereinigungen, die sıch durch die nıcht T: margınale Sphäre der Offentlichkeit
entscheidend VO Zusammenschlüssen rein prıvat geselliger Natur unterscheiden.
Nur autf diesem Weg 1St CS der Zıvilgesellschaft möglıch, einerseılts mıt iıhrer Pro-
orammatık Einfluß auf dıe Politik des Staates nehmen un:! andererseıts die
Gesellschaft selbst stabilisieren un: erweıtern (Habermas, 447) In dieser
Konzeption esteht das unterscheidende Charakteristikum VO Zıvilgesellschaft
1n deren Eıgenständigkeit, Gesellschaft 1St einerseılts mehr als 1Ur die Summe der
ın ıhr verbundenen Individuen, andererseıits anderes als der Staat un:! eindeut1ig
VO ıhm unterscheiden, jedoch nıcht VO ıhm trennen Der Staat wırd 1n
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diesem Verständnıis behandelt Ww1e€e eıne der zahlreichen Institutionen der Gesell-
schaft:; zugleich aber 1St GT eıne Instıtution, der durchaus eıne besondere, VGI-

zıchtbare Rolle zukommt.
Die Funktionen der Zivilgesellschaft lassen sıch folgendermafßen umschreıiben:
S1e hat sensıtıve Funktion, ındem S1e durch ıhre kleinen Assozıatıiıonen ahe

den Lebenswelten der Menschen 1St un: deren Probleme un Erfahrungen
zıaler Ungerechtigkeiten wahrnimmt. Sıe hat demonstratıve Funktion, iındem
S1€e die Probleme artıkuliert un: für S1€e Offentlichkeit herstellt. S1e hat Pro-

blemlösungsfunktıon, da durch das Offentlichmachen der Probleme wen1gstens
teilweıse Losungen auf der Ebene der kleinen Assozıatiıonen, weıt unterhalb des
Staates, gefunden werden können. S1ıe hat Kontrollfunktion für die Lösung der
Probleme, die S1e den Staat hat weıterleiten mussen. Da{ß die Zivilgesellschaft
damıt insgesamt dem klassıschen soz1ialethischen Prinzıp der Subsidiarıtät Gestalt
o1bt, se1l dieser Stelle LLUT erwähnt.

Sozialethisch-praktische Konsequenzen: Das Konzept der Zivilgesellschaft als
soz1ialethische Ertordernıis

Wır haben den etzten Schritt 1WHSCTG1: Überlegungen erreicht un: mussen dafür
och eiınmal auf dıe eingangs gyestellte rage zurückkommen: Ist dıe Idee der T3
vilgesellschaft kommunitaristische Sozialromantık un: damıt bedeutungslos für
die Gegenwartsprobleme oder 1St s1e eıne für die westlichen Demokratien tatsäch-
ıch überzeugende soz1ialethische Konzeption, die sıch 7AURE LOosung der
stehenden politischen un: soz1ıalen Fragen als notwendige Ertordernis erweıst?
Um die Antwort, die sıch AUS den bisherigen Ausführungen bereıts nahelegt, 1er
thesenartıg vorwegzunehmen: iıne estimmte Konzeption VO Zivilgesellschaft
1St eın realistisches, wenngleıch angesichts des Zustands UQÜNISGECGE Gesellschaft
eın durchaus ehrge1iz1iges Projekt. Hıerzu sollen mi1t Blick auf die gegenwärtıgen
gesellschaftlıchen, soz1alen un politischen Probleme och einıge Punkte aNZC-
sprochen werden.

Zivilgesellschaft als sozıalethische Erfordernis angesichts der Demokratıepro-
blematık. Zunächst 1ST festzuhalten, da{ß die Forderung ach dem Autbau eıner
zivilgesellschaftliıchen Kultur dem Verständnıis VO Demokratie als derjen1ıgen
Regierungsform korrespondiert, die der Idee der Wuürde des Menschen un! der
daraus resultierenden Rechte un: Pflichten der Menschen 1n besonderer Weise
entspricht. Di1e allenthalben laut werdende Aufforderung ZANT: zıvilgesellschaftlı-
chen Inıtiatıve erscheıint darüber hınaus och A4aUS eınem weıteren rund ZW1N-
gend: Wenn Aufklärung Kant zufolge den Ausgang des Menschen AUS seıner
selbstverschuldeten Unmündigkeıt bedeutet, annn haben die Menschen diesen
Schritt nıcht verstanden und vollzogen, WE S1€e als blo{ß kritisıerende un mehr
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oder mıinder weınerlich klagende Bürger trauernd un: aUus der Ferne zuschauend
den Verfall der Demokratie und der demokratischen Kultur abwarten.

Betrachtet Ila  - die allenthalben behauptete Politikverdrossenheit, die sıch viel-
tach auch festmacht der Parteienverdrossenheit un:! Parteienkritik, scheint
die Chance der Konzeption der Zıvilgesellschaft darın liegen, da{ß S$1€e die test-
gefahrene Parteiendemokratie autbrechen Aa Dazu 1St allerdings zunächst eın
Perspektivenwechsel vorzunehmen: o1Dt I1la  - gegebenenfalls auch die Berechti-
SUuNns der allgemeın geführten Klage ber die Parteıen Z erhärtet sıch doch
der Eındruck, da{fß sıch Jer eın oroßes Ma{iß Selbstgerechtigkeit der Bürgerbreıit macht, enn de facto bleibt SIM der Abrechnung des polıtischen BankrottsZivilgesellschaft  oder minder weinerlich klagende Bürger trauernd und aus der Ferne zuschauend  den Verfall der Demokratie und der demokratischen Kultur abwarten.  Betrachtet man die allenthalben behauptete Politikverdrossenheit, die sich viel-  fach auch festmacht an der Parteienverdrossenheit und Parteienkritik, so scheint  die Chance der Konzeption der Zivilgesellschaft darin zu liegen, daß sie die fest-  gefahrene Parteiendemokratie aufbrechen kann. Dazu ist allerdings zunächst ein  Perspektivenwechsel vorzunehmen: gibt man gegebenenfalls auch die Berechti-  gung der allgemein geführten Klage über die Parteien zu, so erhärtet sich doch  der Eindruck, daß sich hier ein großes Maß an Selbstgerechtigkeit der Bürger  breit macht, denn de facto bleibt „in der Abrechnung des politischen Bankrotts  ... der Bürger, das sakrosankte Wesen, unverdient geschont. Doch die Hand, mit  der das Volk anklagend oder drohend auf die da oben zeigt, weist auf den ver-  drossenen Souverän selbst zurück“ (Leggewie 1992, 83).  Alle Parteienschelte läßt also auch zugleich einen Rückschluß auf die Verfassung  unserer Gesellschaft und ihrer einzelnen Bürger zu: Es fehlt an Bürgersinn, Zivil-  courage und engagiertem Einsatz für das Bonum commune. Das Volk moralisiert,  ohne selbst Verantwortung übernehmen zu wollen, es schaut bei allen anstehenden  öffentlichen Problemen erwartungsvoll auf den Staat, ohne selbst einen eigenen  Beitrag leisten zu wollen. Parteien- und „Politikverdrossenheit ist also zugleich  Volksverdrossenheit, eine weitgehend geheime Verdrossenheit des Volkes über die  eigene Unzulänglichkeit. Der demokratische Souverän liegt mit sich selbst im  Hader, denn ... Volkes Wille und Volkes Stimme sind voller Widersprüche ... Sie  wollen radikale Demokratie, Mitbestimmung und Teilhabe, und sie wollen den  perfekten Service der Politik, der es ihnen auch inmitten epochaler Zeitenbrüche  und historisch einmaliger Herausforderungen erlaubt, das ganz private Glück zu  finden und nach je eigener Fasson selig zu werden“ (Mohr 1993, 154).  In unserer pluralistischen Gesellschaft kann die Suche nach Abhilfe in dieser  mißlichen Situation nicht die „Restauration eines starken Zentrums, eines lei-  stungsfähigen und repräsentativen Leviathans“ (Leggewie 1992, 88) bedeuten.  Um den überfälligen Erneuerungsprozeß wirksam in Gang zu bringen, bedarf es  der demokratischen und aktiven Zivilgesellschaft, denn angesichts der immer  komplexer werdenden Strukturen unserer heutigen Gesellschaft, angesichts auch  des geänderten Verständnisses von Politik hat sich auch der „Charakter der inter-  mediären Ebene, bisher von den Parteien monopolisiert, mitverändert“ (Legge-  wie 1993, 12, A. 54).  Bei dem Verweis auf die Zivilgesellschaft kann es sicherlich nicht um eine Ab-  schaffung der traditionellen Parteien gehen, denn diese gehören wesentlich und  unverzichtbar zur Demokratie hinzu, wohl aber um eine Ergänzung, die wie-  derum zu einer Hilfe für die Erneuerung des Parteienwesens werden kann. Es be-  darf geradezu der zu- und vorarbeitenden Hilfe für die Parteien, damit politische  Führung wieder möglich wird.  555der Buüurger, das sakrosankte Wesen, unverdient veschont. och die Hand, mıt
der das 'olk anklagend der drohend auf die da oben ze1gt, weIlst auf den VCI-
drossenen Souverän selbst zurück“ (Leggewıe 1992) 83)

Jle Parteienschelte aßt also auch zugleich einen Rückschluß auf die Verfassung
UIllsecerer Gesellschaft und ihrer einzelnen Bürger Es fehlt Bürgersınn, Zıivil-
COUTAaSC un: engagıertem Eınsatz für das Bonum COINMIMUNE Das 'olk moralisıert,
ohne selbst Verantwortung übernehmen wollen, CS schaut bei allen anstehenden
öttentlichen Problemen erwartungsvoll auf den Staat, ohne selbst eiınen eigenen
Beıtrag eısten wollen. Parteıen- un:! „Politikverdrossenheit 1St also zugleich
Volksverdrossenheit, eiıne weıtgehend geheime Verdrossenheit des Volkes ber die
eigene Unzulänglichkeit. Der demokratische Souverän liegt mı1t sıch selbst 1mM
Hader, enn ... Volkes Wılle und Volkes Stimme sınd voller WıdersprücheZivilgesellschaft  oder minder weinerlich klagende Bürger trauernd und aus der Ferne zuschauend  den Verfall der Demokratie und der demokratischen Kultur abwarten.  Betrachtet man die allenthalben behauptete Politikverdrossenheit, die sich viel-  fach auch festmacht an der Parteienverdrossenheit und Parteienkritik, so scheint  die Chance der Konzeption der Zivilgesellschaft darin zu liegen, daß sie die fest-  gefahrene Parteiendemokratie aufbrechen kann. Dazu ist allerdings zunächst ein  Perspektivenwechsel vorzunehmen: gibt man gegebenenfalls auch die Berechti-  gung der allgemein geführten Klage über die Parteien zu, so erhärtet sich doch  der Eindruck, daß sich hier ein großes Maß an Selbstgerechtigkeit der Bürger  breit macht, denn de facto bleibt „in der Abrechnung des politischen Bankrotts  ... der Bürger, das sakrosankte Wesen, unverdient geschont. Doch die Hand, mit  der das Volk anklagend oder drohend auf die da oben zeigt, weist auf den ver-  drossenen Souverän selbst zurück“ (Leggewie 1992, 83).  Alle Parteienschelte läßt also auch zugleich einen Rückschluß auf die Verfassung  unserer Gesellschaft und ihrer einzelnen Bürger zu: Es fehlt an Bürgersinn, Zivil-  courage und engagiertem Einsatz für das Bonum commune. Das Volk moralisiert,  ohne selbst Verantwortung übernehmen zu wollen, es schaut bei allen anstehenden  öffentlichen Problemen erwartungsvoll auf den Staat, ohne selbst einen eigenen  Beitrag leisten zu wollen. Parteien- und „Politikverdrossenheit ist also zugleich  Volksverdrossenheit, eine weitgehend geheime Verdrossenheit des Volkes über die  eigene Unzulänglichkeit. Der demokratische Souverän liegt mit sich selbst im  Hader, denn ... Volkes Wille und Volkes Stimme sind voller Widersprüche ... Sie  wollen radikale Demokratie, Mitbestimmung und Teilhabe, und sie wollen den  perfekten Service der Politik, der es ihnen auch inmitten epochaler Zeitenbrüche  und historisch einmaliger Herausforderungen erlaubt, das ganz private Glück zu  finden und nach je eigener Fasson selig zu werden“ (Mohr 1993, 154).  In unserer pluralistischen Gesellschaft kann die Suche nach Abhilfe in dieser  mißlichen Situation nicht die „Restauration eines starken Zentrums, eines lei-  stungsfähigen und repräsentativen Leviathans“ (Leggewie 1992, 88) bedeuten.  Um den überfälligen Erneuerungsprozeß wirksam in Gang zu bringen, bedarf es  der demokratischen und aktiven Zivilgesellschaft, denn angesichts der immer  komplexer werdenden Strukturen unserer heutigen Gesellschaft, angesichts auch  des geänderten Verständnisses von Politik hat sich auch der „Charakter der inter-  mediären Ebene, bisher von den Parteien monopolisiert, mitverändert“ (Legge-  wie 1993, 12, A. 54).  Bei dem Verweis auf die Zivilgesellschaft kann es sicherlich nicht um eine Ab-  schaffung der traditionellen Parteien gehen, denn diese gehören wesentlich und  unverzichtbar zur Demokratie hinzu, wohl aber um eine Ergänzung, die wie-  derum zu einer Hilfe für die Erneuerung des Parteienwesens werden kann. Es be-  darf geradezu der zu- und vorarbeitenden Hilfe für die Parteien, damit politische  Führung wieder möglich wird.  555S1e
wollen radıkale Demokratie, Mıtbestimmung un: Teilhabe, un S1€e wollen den
perfekten Service der Polıitik, der CS ıhnen auch inmıtten epochaler Zeıtenbrüche
und historisch einmalıger Herausforderungen erlaubt, das Sanz prıvate Glück
tinden un: ach Je eigener Fasson selıg werden“ (Mohr 1995 154)

In SC reT pluralistischen Gesellschaft ann die Suche ach Abhiulfe 1n dieser
mıfßlichen Sıtuation nıcht die „Restauratıon eiınes starken Zentrums, eınes le1-
stungsfähıigen und repräsentatıven Levjathans“ (Leggewıe O92 88) bedeuten.
Um den überfälligen Erneuerungsproze{ß wırksam ın Gang bringen, bedarf CS
der demokratischen un: aktiven Zıvilgesellschaft, denn angesıichts der ımmer
komplexer werdenden Strukturen unNnserer heutigen Gesellschaft, angesıichts auch
des geaänderten Verständnisses VO Politik hat sıch auch der „Charakter der inter-
mediären Ebene, bısher VO den Parteıen monopolisiert, mıtverändert“ (Legge-
W1e€e 1995 12  >5 54)

Be1 dem Verweıs auf die Zıvilgesellschaft ann siıcherlich nıcht elne Ab-
schaffung der tradıtionellen Parteıen gehen, enn diese gehören wesentlich un:
unverzıchtbar ZUur Demokratie hinzu, ohl 1aber elıne Erganzung, die wIl1e-
derum einer Hılte tür die Erneuerung des Parteienwesens werden annn Es be-
darf geradezu der un vorarbeıtenden Hıltfe für die Parteıen, damıt polıtische
Führung wıeder möglıch wırd

335



Ursula Nothelle-Wildfeuer

Befürchtungen eıner so7z1alromantischen Idealisierung VO Zıvilgesellschaft
sınd also weıthin unbegründet: Es yeht eınen unpathetischen Begrift, der sıch
schlichtweg orlentiert der „unscheinbaren Wıirklichkeit funktionıerenden (Ge-
meılnsınns WIG 1in der politischen Kultur des Westens, VOT allem 1n angel-
sächsischen Ländern, beobachten iSt  CC (Leggewıe 1993; 13) Nıcht also ÜUtopie
der romantische Idylle steht hınter diesen Überlegungen, sondern geht
darum, da{fß sıch das durchaus (noch) vorhandene deutsche Vereıins- un Ver-
bandsleben, sofern 6S 1n seıner Zielsetzung un: Struktur ber reine Geselligkeits-
veranstaltungen hinausgeht, SOWIl1e die Ne  e entstehenden Bürgerinitiativen un
-bewegungen aut Ziele 1mM politischen Bereich ausrichten.

SO verstanden würden 1n eiıner demokratischen Zıvilgesellschaft nıcht mehr
ausschliefßlich die Parteıen 1n alle Wıinkel der Gesellschaft hineinwirken, nur
Wiählerschaft sammeln, sondern CS würden gesellschaftliıche Kräfte gebündelt
un:! auf das Gemeinwohl ausgerichtet. Konnte dıese Ausrichtung un Intention
der Zivilgesellschaft eventuell eın Argument darstellen für die neuerdings wıeder
diskutierte Anderung des bundesrepublikanischen Wahlrechts 1n eın Mehrheits-
wahlrecht? Gerade den aktıven und bürgernahen zıvilgesellschaftlichen Kräften
könnte gelingen, engagıerte Persönlichkeiten für die Polıitik hervorzubringen,
auf die eın Mehrheitswahlrechtssystem angewlesen 1St, die annn aber den Jeweıli-
SCcH Gruppierungen sehr 1e] niher stünden als den Parteıen. Derart starke Kräfte
un! guLe Köpfe der Gesellschaft könnten un: müfßten jedenfalls auf die etablier-
ten Kräfte der staatlıchen Politik einwiırken, ıhnen Probleme deutlich VOT Augen
tühren, ıhnen LOsungsansatze nahebringen un ıhre Aktivıtäiten 1n gewlsser
We1se kontrollieren un immer wıeder rückbinden die eigentlich anstehenden
Probleme.

So basıert die Zivilgesellschaft VOL aller unterschiedlichen Orıentierung 1ın Fın-
zelfragen zunächst einmal aut der allen gemeınsamen „DOrSE un: Mıtverantwor-
tLung für dıe Funktionsfähigkeıt, das Ansehen un: die Glaubwürdigkeıt der de-
mokratischen Staats- un Gesellschaftstorm“ (Hamm-Brücher 1992 195) Damıt

dıe Idee der Zivilgesellschaft eınen notwendıgen Entwicklungsprozefß VO

eıner Zuschauerdemokratie eıner „Mitmachgesellschaft“ 1n Gang, die Ent-
wicklung VO W1e€e eın Projekt treiwilliger soz1aler Diıenste ın Boston tormuliert

„big yovernment” hın „bıg cıtızenshıip“ (Pajevıc 1998, 13) Der Burger soll
sıch nıcht länger als passıver, empfangender Klient, sondern als aktıver, solidarı-
scher Burger begreiten. Ehrenamtliches Engagement W1€e überhaupt der Bereich
des Supererogatorischen, des Überverdienstlichen, das nıcht ZUT Pflicht gemacht
werden kann, sınd Wegmarken dieses Prozesses.

Solche für das Verständnıis VO Zıvilgesellschaft charakteristische notwendige
Aktıvierung aller verfügbaren Kräfte aller Bürger scheıint AaUus Yl Gründen NOL-

wendig: FE eınen, weıl solche Arbeit un öffentliche Diskussion unverzicht-
barer Bestandteıil der polıtıschen Kultur der pluralıstischen Demokratie 1St ZU
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anderen weıl auf diesem Weg für anstehende Probleme Sahz andere Elemente C1-

MET Lösung gefunden werden können als verhärtete eingefahrene politische un
wiırtschaftliche Strukturen zulassen würden un schliefßlich 1ST diese orm der
Zivilgesellschaft der Menschen wiıllen nOUg, geht doch be1 solcher Aktivie-
rung letztlich die Entfaltung der Freiheit des Menschen als Bürger

Zwilgesellschaft als soz1alethische Erfordernis angesichts der Sozialstaats-
debatte Di1ie Aufforderung zıyılgesellschaftlichem ngagement erfährt
Ende des Z Jahrhunderts och einmal besonderen Nachdruck angesichts der Kr
kenntnis da{fß Soz1ialstaat „die AMNStTeEN Burger, die Arbeıitslosen un:! die ilf-
losen, nıcht entscheidendem Ma{fße unabhängiger oder verantwortungsbewufßs-
ter der tähiger geworden (sınd), ıhr CISCNCS Leben gestalten un SCIHNCIMN-

Arbeit der Bürgerschaft beizutragen Offensichtlich 1ST auch das
Versprechen des Soz1ialstaats der trühen Jahre nıcht eingelöst namlıch „die Men-
schen AaUsS$s iıhrer nıcht selbst verschuldeten Unmündigkeıit dıe sıchere Freiheit

soz1alen Demokratie führen“ (Dettling 995 194) Dıi1e Probleme 1NSCTIECS

Soz1alstaats WIC QNISCEGT: demokratischen Kultur sınd folglich nıcht VO

oben VO Staat her lösen sondern machen S offensichtlich unumgänglıch
die Gesellschaft als eigenständıge Größe mehr aktiıvieren

„Sozıale Gerechtigkeit der Praxıs schlußfolgert der amerıkanısche
Theologe un Sozialwissenschaftler Michael Novak „bedeutet nıcht notwendig,
den Staat aus  ten Gegenteıl 6S bedeutet die Zıivilgesellschaft stärken
(Novak 1996 99 Nıcht länger darf der Staat soz1alethisch unverantwortba-
BET: Welse der alleinige verantwortliche Akteur be1 der Realısıerung der soz1alen
Gerechtigkeit SCI1II sondern VOITaNg1IS sollen aZu die humanen Ressourcen der
Gesellschaft optimal gefördert un: ZCeNUTZL werden Unter den Bedingungen der
Moderne scheıint allerdings schwieriger geworden SCIN, „das soz1ıale un:
kulturelle Kapiıtal auf das C1NEC zıivilisıerte Gesellschaft dISCWICSCH 1ST bewah-
LG un erneuern“ (Dettling 1995 194) Dennoch mu{ dieser Versuch gemacht
werden der Menschen, des Verständnisses VO Sozialpolitik und des
Soz1ialstaats wiıllen.

Als Lösung bleibt angesichts der gegeNWartıgen Siıtuation un! auch angesichts
der Aufgabe, das den Menschen und iıhrer Würde Gemäfße tun LLUTL die MOg-
iıchkeit diese Ressourcen der Gesellschaft mobilisieren un aktıvieren,
annn wirklich die öffentlichen Angelegenheıten zurückzuführen ‚AaUus der and
des Staates die zahlreichen selbstorganısıerten Hände der Gesellschaft“ (Dett-
lıng 1995 14) also C1NEC der zıvilgesellschaftlichen Idee entsprechende Entwick-
lung VO Wohltfahrtsstaat ZHT: Wohlfahrtsgesellschaft Gang setfzen un 7A0%

Erfolg führen.
Dabe] geht CS keinestalls darum, be1 der Realisierung VOIl sozıaler Gerechtig-

elıt dıe staatliche Polıitik ı soz1alromantischer We1se Danz überflüssıg machen
W as sowohl anthropologisch als auch staatstheoretisch unmöglich WAaiIic
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Gegenteıl, sS1e soll sıch wıeder iıhren eigentlichen Aufgaben wıdmen können, nam-
ıch der „Formulierung gesamtgesellschaftlicher Ziele un:!Ursula Nothelle-Wildfeuer  Gegenteil, sie soll sich wieder ihren eigentlichen Aufgaben widmen können, näm-  lich der „Formulierung gesamtgesellschaftlicher Ziele und ... (dem) Ausgleich  unterschiedlicher Interessen hinsichtlich dieser Ziele“ (Dettling 1995, 15). Die Re-  gierung soll nach Dettling wieder die Aufgabe des Steuerns und weniger die des  Ruderns übernehmen. Der Staat selber soll es nicht länger sein, der „primär ...  soziale Dienste und Leistungen zur Verfügung“ stellt, sondern seine wichtigste  und vorrangigste Aufgabe soll es wieder sein, „die gesellschaftlichen Kräfte und  Ressourcen zu mobilisieren“ (Dettling 1995, 21).  Das bedeutet nicht, daß das Engagement der Gesellschaft erst vom Staat er-  laubt und ermöglicht wird. Vielmehr ist es - ganz entsprechend dem Subsidiari-  tätsprinzip — das ureigenste Recht und zugleich die ureigenste Pflicht der Gesell-  schaft, aus eigener Kraft aktiv zu werden. Die Funktion des Staates kann nur sub-  sidiär gesehen werden (vgl. Spieker 1993). Damit diese lange verschüttete  Sichtweise der Gesellschaft als eigenständige Größe ın ihr selbst wieder bewußt-  gemacht wird, bedarf es noch in gewisser Weise einer „Entwicklungshilfe“ durch  den Staat, der deutlich machen muß, daß er nicht derjenige ist, der großzügig  Räume schafft für die Zivilgesellschaft, sondern daß und inwiefern er tatsächlich  auf eine solche aktive Gesellschaft angewiesen ist.  Sozialpolitik ließe sich so, ganz ım Sinn der sozialethischen Zivilgesellschafts-  konzeption, zunächst und primär als Feld gesellschaftlichen Tuns verstehen; hier  wird das Leitbild des politisch aktiven Bürgers in den sozialen Bereich übertra-  gen. Nicht länger soll der Staat für den einzelnen Bürger sein jeweiliges Problem  lösen, sondern „der politische Ehrgeiz (geht) dahin, die Menschen zu ‚ermächti-  gen‘, etwas für sich und für andere zu tun“ (Dettling 1995, 76). Sozialpolitik be-  zieht sich mithin nicht mehr nur auf Randgruppen der Gesellschaft und ihre pro-  blematische Lage, sondern sie definiert sich über die aktiven Bürger, die einen Je-  weils eigenen Beitrag zum Gemeinwesen leisten können. Nicht mehr Betreuung  ist das entscheidende Prinzip, sondern Engagement und Mitverantwortung. Da-  bei wird dem Bemühen um die Eigenverantwortung nicht nur und nicht einmal  vorrangig einzelner für sich selber - das wäre ein zutiefst paläoliberales Verständ-  nis —, sondern der Verantwortung der Gesellschaft im Blick auf die soziale Ge-  rechtigkeit Rechnung getragen.  Solche Wahrnehmung ihrer Verantwortung wird allerdings — dies gilt speziell  für die Situation in Deutschland — der Gesellschaft dort erschwert, wo der Be-  reich der Tarıfpolitik tangiert ıst. Hier ist es nicht einmal der Staat, der die Gesell-  schaft als eigenständige Größe nicht agieren läßt, sondern es sind die Tarıfpar-  teien, die in ihrer verfestigten Struktur zivilgesellschaftliche Elemente nahezu ver-  unmöglichen: Wenn im Einzelhandel die zusätzlichen Öffnungszeiten ım Herbst  1996 durch einen Zuschlag von 20 Prozent mit Überstunden statt mit Neueinstel-  lungen ausgeglichen werden, wenn die IG Metall auf Absetzung eines Betriebs-  rats klagte, der in Absprache mit der Belegschaft bereit war, ohne Lohnausgleich  338em Ausgleich
unterschiedlicher Interessen hinsıchtlich dieser Ziele“ (Dettling 1995 15) Die Re-
x1erung soll ach Dettling wiıieder die Aufgabe des Steuerns un: wenıger die des
Ruderns übernehmen. Der Staat selber soll CX nıcht länger se1n, der „primärUrsula Nothelle-Wildfeuer  Gegenteil, sie soll sich wieder ihren eigentlichen Aufgaben widmen können, näm-  lich der „Formulierung gesamtgesellschaftlicher Ziele und ... (dem) Ausgleich  unterschiedlicher Interessen hinsichtlich dieser Ziele“ (Dettling 1995, 15). Die Re-  gierung soll nach Dettling wieder die Aufgabe des Steuerns und weniger die des  Ruderns übernehmen. Der Staat selber soll es nicht länger sein, der „primär ...  soziale Dienste und Leistungen zur Verfügung“ stellt, sondern seine wichtigste  und vorrangigste Aufgabe soll es wieder sein, „die gesellschaftlichen Kräfte und  Ressourcen zu mobilisieren“ (Dettling 1995, 21).  Das bedeutet nicht, daß das Engagement der Gesellschaft erst vom Staat er-  laubt und ermöglicht wird. Vielmehr ist es - ganz entsprechend dem Subsidiari-  tätsprinzip — das ureigenste Recht und zugleich die ureigenste Pflicht der Gesell-  schaft, aus eigener Kraft aktiv zu werden. Die Funktion des Staates kann nur sub-  sidiär gesehen werden (vgl. Spieker 1993). Damit diese lange verschüttete  Sichtweise der Gesellschaft als eigenständige Größe ın ihr selbst wieder bewußt-  gemacht wird, bedarf es noch in gewisser Weise einer „Entwicklungshilfe“ durch  den Staat, der deutlich machen muß, daß er nicht derjenige ist, der großzügig  Räume schafft für die Zivilgesellschaft, sondern daß und inwiefern er tatsächlich  auf eine solche aktive Gesellschaft angewiesen ist.  Sozialpolitik ließe sich so, ganz ım Sinn der sozialethischen Zivilgesellschafts-  konzeption, zunächst und primär als Feld gesellschaftlichen Tuns verstehen; hier  wird das Leitbild des politisch aktiven Bürgers in den sozialen Bereich übertra-  gen. Nicht länger soll der Staat für den einzelnen Bürger sein jeweiliges Problem  lösen, sondern „der politische Ehrgeiz (geht) dahin, die Menschen zu ‚ermächti-  gen‘, etwas für sich und für andere zu tun“ (Dettling 1995, 76). Sozialpolitik be-  zieht sich mithin nicht mehr nur auf Randgruppen der Gesellschaft und ihre pro-  blematische Lage, sondern sie definiert sich über die aktiven Bürger, die einen Je-  weils eigenen Beitrag zum Gemeinwesen leisten können. Nicht mehr Betreuung  ist das entscheidende Prinzip, sondern Engagement und Mitverantwortung. Da-  bei wird dem Bemühen um die Eigenverantwortung nicht nur und nicht einmal  vorrangig einzelner für sich selber - das wäre ein zutiefst paläoliberales Verständ-  nis —, sondern der Verantwortung der Gesellschaft im Blick auf die soziale Ge-  rechtigkeit Rechnung getragen.  Solche Wahrnehmung ihrer Verantwortung wird allerdings — dies gilt speziell  für die Situation in Deutschland — der Gesellschaft dort erschwert, wo der Be-  reich der Tarıfpolitik tangiert ıst. Hier ist es nicht einmal der Staat, der die Gesell-  schaft als eigenständige Größe nicht agieren läßt, sondern es sind die Tarıfpar-  teien, die in ihrer verfestigten Struktur zivilgesellschaftliche Elemente nahezu ver-  unmöglichen: Wenn im Einzelhandel die zusätzlichen Öffnungszeiten ım Herbst  1996 durch einen Zuschlag von 20 Prozent mit Überstunden statt mit Neueinstel-  lungen ausgeglichen werden, wenn die IG Metall auf Absetzung eines Betriebs-  rats klagte, der in Absprache mit der Belegschaft bereit war, ohne Lohnausgleich  338so7z1ale Dienste un!: Leistungen 7AÄAOHE Verfügung“ tellt, sondern seıne wichtigste
un vorrangıgste Aufgabe soll wıeder se1n, „dıe gesellschaftlichen Kräfte un
Ressourcen mobilisıieren“ (Dettling 1995 21)

Das bedeutet nıcht, da{ß das ngagement der Gesellschaft Erst VO Staat C1I-

laubt un: ermöglıcht wiırd. Vielmehr 1St ganz entsprechend dem Subsidiarı-
tatspriınzıp das ureigenste Recht un: zugleich die ureigenste Pflicht der Gesell-
schaft, 4AUS eigener Kraft aktıv werden. Di1e Funktion des Staates annn 1U  ar sub-
sıdıär gesehen werden (vgl Spieker Damıt diese lange verschüttete
Siıchtweise der Gesellschaft als eigenständıge Größe in ıhr selbst wıeder bewuft-
gemacht wiırd, bedarf och 1n vewi1sser Weise eıner „Entwicklungshilte“ durch
den Staat, der deutlich machen mulfß, da{ß nıcht derjenige 1St, der orofßzügıg
Räume schafft für die Zivilgesellschaft, sondern da{ß un:! inwiıetern tatsiächlich
auf eıne solche aktıve Gesellschaft angewı1esen ISt.

Soz1alpolitik ließe sıch S Sanz 1m Sınn der soz1alethischen Zıvilgesellschafts-
konzeption, zunächst un prımär als Feld gesellschaftlichen TIuns verstehen; jer
wiırd das Leitbild des politisch aktiven Burgers 1n den soz1ı1alen Bereich übertra-
gCH Nıcht länger soll der Staat für den einzelnen Burger se1ın jeweıiliges Problem
lösen, sondern „der polıtische Ehrgeız (geht) dahın, die Menschen ‚ermächti-
ven , für sıch un:! für andere tun  < (Dettling 1995 76) Soz1alpolıtık be-
zıeht sıch mıiıthiın nıcht mehr LLUT auf Randgruppen der Gesellschaft un: ıhre PTO-
blematische Ka sondern S1€e definiert sıch ber die aktıven Burger, die eınen J
weıls eigenen Beıtrag ZABE Gemel1unwesen eisten können. Nıcht mehr Betreuung
1ST das entscheidende Prinzıp, sondern Engagement un Mıtverantwortung. Da-
be1i wiırd dem Bemühen die Eıgenverantwortung nıcht LLUT un nıcht einmal
vorrangız einzelner für sıch selber das ware eın zutiefst paläoliberales Verständ-
N1S sondern der Verantwortung der Gesellschaft 1mM Blick autf dıe so7z1ale (56e-
rechtigkeıt Rechnung

Solche Wahrnehmung ıhrer Verantwortung wırd allerdings 1es oilt spezıell
für die Sıtuation ın Deutschland der Gesellschaft Ort erschwert, der Be-
reich der Tarıtpolitik tangıert 1St. Hıer 1sSt CS nıcht eiınmal der Staat: der die Gesell-
schaft als eigenständıge Größe nıcht agıeren läßt, sondern siınd die Tarıtpar-
teıen, die 1in ihrer verfestigten Struktur zıvılgesellschaftliche Elemente nahezu MGISs

unmöglichen: Wenn 1m Einzelhandel die zusätzlichen OÖffnungszeiten 1m Herbst
1996 durch eınen Zuschlag VOIl 20 Prozent miıt UÜberstunden m1t Neueıinstel-
lungen ausgeglichen werden, WE die Metall auf Absetzung eines Betriebs-
TArSs klagte, der iın Absprache m1t der Belegschaft bereıit Wäl, ohne Lohnausgleich
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PIrO Woche eineinhalb Stunden mehr arbeıten, damıt iın Deutschland un
nıcht 1ın Ischechien 250 NEUEC Arbeıtsplätze errichtet werden könnten, ann offen-
baren sıch 1er Züge e1lnes „Tarıfkartells“, das strukturell durch das Konzept eıner
Zivilgesellschaft aufgebrochen werden mu{ der Arbeitslosen willen (vgl.
Roos 1996, 15) Da{ß eın e1l der Tarıtpartner 1n den etzten Onaten bereıits AZUu=
vilgesellschaftlich“ dazugelernt hat, ze1igt eın Tarıfvertrag 1m Bereich der chem1-
schen Industrie. Lieser Tarıtvertrag erlaubt C5S, da{ß 1n Not Unternehmer
durch eıne Betriebsvereinbarung bıs 10 Prozent Tarıt zahlen, un VECI-

pflichtet S1e umgekehrt in „gZutcn Zeıten“ eıner aANSCMCSSCHECN Gewinnbeteili-
U1n der Mıtarbeiter.

Zivilgesellschaft als soz1ıalethische Erfordernis angesichts der Wertedebatte.
Betrachtet INna  m; dıe Realıität der gegenwaärtıgen Gesellschaft, erkennt INan, da{fß
die rage ach dem Wertekonsens, der die freiheitliche pluralıstische Gesellschaft
zusammenhiält, auch zugleich dıe entscheidende Krıse dieser Gesellschaft ottfen-
bart: Die ıberale Gesellschaft - Ast 1n eıne Krise geraten, weıl dıe Bestände eınes
überkommenen Gemeınnsıinns, VON denen S1Ee für Jahrhunderte zehren konnte,
deutliche Zeichen VO Erschöpfung zeıgen“ (Dubiel 1996, Z9) Die moralısche Bas
S15 des demokratischen Verfassungsstaats 1sSt zunehmend VO  — Erosıion bedroht. Auf
diesem Hıntergrund 1St verstehen, da{fß die „soziıotechnısche Ilusion“ sıch 1mM-
ANkKSIE weıter un: deutlicher verbreıtet, der zufolge „eıne reiche und sıchere Gesell-
schaftZivilgesellschaft  pro Woche eineinhalb Stunden mehr zu arbeiten, damit so in Deutschland und  nicht in Tschechien 250 neue Arbeitsplätze errichtet werden könnten, dann offen-  baren sich hier Züge eines „Tarifkartells“, das strukturell durch das Konzept einer  Zivilgesellschaft aufgebrochen werden muß - um der Arbeitslosen willen (vgl.  Roos 1996, 15). Daß ein Teil der Tarıfpartner in den letzten Monaten bereits „zi-  vilgesellschaftlich“ dazugelernt hat, zeigt ein Tarifvertrag im Bereich der chemi-  schen Industrie. Dieser Tarıfvertrag erlaubt es, daß in Not geratene Unternehmer  durch eine Betriebsvereinbarung bis zu 10 Prozent unter Tarıf zahlen, und ver-  pflichtet sie umgekehrt in „guten Zeiten“ zu einer angemessenen Gewinnbeteili-  gung der Mitarbeiter.  3. Zivilgesellschaft als sozialethische Erfordernis angesichts der Wertedebatte.  Betrachtet man die Realität der gegenwärtigen Gesellschaft, so erkennt man, daß  die Frage nach dem Wertekonsens, der die freiheitliche pluralistische Gesellschaft  zusammenhiält, auch zugleich die entscheidende Krise dieser Gesellschaft offen-  bart: Die liberale Gesellschaft „ist in eine Krise geraten, weil die Bestände eines  überkommenen Gemeinsinns, von denen sie für Jahrhunderte zehren konnte,  deutliche Zeichen von Erschöpfung zeigen“ (Dubiel 1996, 79). Die moralische Ba-  sis des demokratischen Verfassungsstaats ist zunehmend von Erosion bedroht. Auf  diesem Hintergrund ist zu verstehen, daß die „soziotechnische Illusion“ sich im-  mer weiter und deutlicher verbreitet, der zufolge „eine reiche und sichere Gesell-  schaft ... eine Sache der politisch-gesellschaftlichen Superstrukturen (sei), die ihre  Leistungen erbringen, ohne daß man ein entsprechendes persönliches Ethos auf-  bringen muß“ (Roos 1997, 81).  Das heißt, die gegenwärtige Gesellschaft ist — bezogen auf die Dimensionen  des Rechtsstaats und des Sozialstaats — zur Zeit noch institutionell sehr viel „mo-  ralischer“ und christlicher, als sie es habituell ist. Nur bedarf es dringend eines  neuen Wertebewußtseins, weil ansonsten auch die demokratischen und sozial-  staatlichen Institutionen ıhres Sinns beraubt sind und nicht mehr rekonstruiert  werden können.  Die „Kommunitaristen“ nun sind angetreten mit dem Anliegen, dieser: Frage  nach dem, was die Gesellschaft im Innersten zusammenhält, zu einer positiven  Antwort zu verhelfen: An die Stelle des stets nur bedauernden, aber hilflosen Ver-  weises auf die — so die Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer — „Society der  explodierenden Egos“ setzen sie eine „Anleitung zu einer politisch-philosophi-  schen Rückbesinnung auf die Wirklichkeit des Basiskonsenses, der die notwen-  dige Grundlage pluralistischer Gesellschaften bildet“ (Reese-Schäfer 1994, 10).  Das vom Kommunitarismus betriebene Starkmachen der einzelnen Communi-  ties, der Gemeinschaften, die Orte der Identitätsbildung und damit auch der  Ethosbildung und -vermittlung darstellen, wird der wachsenden Atomisierung  und Isolierung der Individuen im Kontext der Pluralität entgegengesetzt.  Die Theorie der Zivilgesellschaft, die durchaus enge Verbindungen mit diesem  24*  339eıne Sache der polıitisch-gesellschaftlıchen Superstrukturen se1) die ıhre
Leistungen erbringen, ohne da{ß 9803  e} eın entsprechendes persönlıches Ethos autf-
bringen mu{($“ 0OS 1997% 81)

Das heifßst, die gegenwärtıge Gesellschaft 1St bezogen auf die Dımensionen
des Rechtsstaats un des Soz1ialstaats ZUHE: eıt och instıtutionell sehr 1e] 30010
ralıscher“ und christlicher, als sS1e habituell ISt Nur bedart CS drıngend elnes

Wertebewußtseins, weıl ANSONSTEN auch die demokratischen un soz1al-
staatlıchen Instıtutionen ıhres Sınns beraubt sınd un nıcht mehr rekonstrulert
werden können.

Dıie „Kommunitarısten“ 1U siınd angetreien mMI1t dem Anliegen, dieser Frage
ach dem, W 2S die Gesellschaft 1m Innersten zusammenhält, eıner posıtıven
Antwort verhelten: An die Stelle des LT bedauernden, aber hilflosen Ver-
Wwelses autf die die Bundestagsvizepräsıdentin Antje Vollmer „Socıety der
explodierenden Eg  < SEEtZEeN ST eine „Anleitung einer politisch-philosophıi-
schen Rückbesinnung auf die Wıirklichkeit des Basıskonsenses, der die NOLweN-

dige Grundlage pluralıstischer Gesellschaften bildet“ (Reese-Schäfer 1994, 10)
Das VO Kommunitarısmus betriebene Starkmachen der einzelnen Communı1-
t1es, der Gemeıinschaften, die Orte der Identitätsbildung un: damıt auch der
Ethosbildung un:! -vermittlung darstellen, wiırd der wachsenden Atomıisıerung
und Isolierung der Individuen 1m Kontext der Pluralıität enNtgegeNZESELZL.

Dıie Theorie der Zivilgesellschaft, die durchaus CHNZC Verbindungen miıt diesem
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Anlıegen aufweıst, impliziert, W1€ deutlich gemacht werden konnte, als eıne
sentliche Dımension den Appell das Moralempfinden un:! -bewulßflstsein der
Bürger, die Zivilität, den Bürgersıinn. In einem sehr allgemeınen Sınn siınd
damıt Bürgerstolz, Toleranz, Teilnahme, zıivilisiertes Verhalten, Zivilcourage,
e herA entsprechende 1m spezifischen Sınn -„bürgerliche“ Tugenden gemeınt,
ohne die die Zivilgesellschatt nıcht möglıch 1St. Bürgersınn bedeutet also, da{ß der
Bürger selbst 1n die Pflicht un: Verantwortung für die Gemeinschaft un:! Gesell-
schaft SCwiırd Demzufolge iragt nıcht 1n Abwandlung elınes Wortes
John Kennedys »”  as andere, iınsbesondere der Staat, für ıh tun können,
sondern LUL selbst etwas“ (Dahrendorf 1994, 70)

Zugleich aber haben die Ausführungen DAAT: Zivilgesellschaft geze1gt, da{fß Ethik
nıcht 11UTr auf die Tugend der Burger, des Bürgersinns, sondern zugleich aut dıe
entsprechenden Strukturen bauen mufß, die für dıe Kontinuität un Verläfßlichkeit
moralisch-ethischer Errungenschaften SOISCII un! tfreiheitssiıchernde Funktion
haben Im Bliıck auf die Wertedebatte bedartf 6S mıithın der Konzeption der Tıvil-
gesellschaft der iındıviduellen Gemeinschaftsverpflichtung der Burger 1m Sınn
elınes iındividuellen Ethos des Soz1alen wiıllen un: intelligenter institutioneller
und rechtlicher Regelungen wiıllen, die notwendig 1ın eın Verhältnis der
Gemeinschaftsverpflichtung trefen: Auf der einen Seılite 1sSt siıcherlich 1n der 11
wärtıgen Gesellschaft nıcht mehr selbstverständlich Verlaf aut die Ethospoten-
tiale der Burger; entsprechende Verantwortungsbereitschaft 1St auch nıcht durch
Instıtutiıonen CIZECUSCN; ohl aber können un:! mussen diese Institutio0-
LIC1I sıch ımmer wıeder darauthıin überprüfen un! befragen lassen, „ob s1e erant-

wortungsethisches und solidarısches Handeln VO Burgern ermutıgen der eNt-

mutıgenUrsula Nothelle-Wildfeuer  Anliegen aufweist, implizieft, wie deutlich gemacht werden konnte, als eine we-  sentliche Dimension den Appell an das Moralempfinden und -bewußtsein der  Bürger, an die Zivilität, an den Bürgersinn. In einem sehr allgemeinen Sinn sind  damit Bürgerstolz, Toleranz, Teilnahme, zivilisiertes Verhalten, Zivilcourage,  kurz: entsprechende — im spezifischen Sinn -„bürgerliche“ Tugenden gemeint,  ohne die die Zivilgesellschaft nicht möglich ist. Bürgersinn bedeutet also, daß der  Bürger selbst in die Pflicht und Verantwortung für die Gemeinschaft und Gesell-  schaft genommen wird. Demzufolge fragt er nicht - in Abwandlung eines Wortes  John E Kennedys —, „was andere, insbesondere der Staat, für ihn tun können,  sondern tut selbst etwas“ (Dahrendorf 1994, 70).  Zugleich aber haben die Ausführungen zur Zivilgesellschaft gezeigt, daß Ethik  nicht nur auf die Tugend der Bürger, des Bürgersinns, sondern zugleich auf die  entsprechenden Strukturen bauen muß, die für die Kontinuität und Verläßlichkeit  moralisch-ethischer Errungenschaften sorgen und freiheitssichernde Funktion  haben. Im Blick auf die Wertedebatte bedarf es mithin der Konzeption der Zivil-  gesellschaft um der individuellen Gemeinschaftsverpflichtung der Bürger im Sinn  eines individuellen Ethos des Sozialen willen und um intelligenter institutioneller  und rechtlicher Regelungen willen, die notwendig in ein neues Verhältnis zu der  Gemeinschaftsverpflichtung treten: Auf der einen Seite ist sicherlich in der gegen-  wärtigen Gesellschaft nicht mehr selbstverständlich Verlaß auf die Ethospoten-  tiale der Bürger; entsprechende Verantwortungsbereitschaft ist auch nicht durch  Institutionen zu erzeugen; wohl aber können und müssen genau diese Institutio-  nen sich immer wieder daraufhin überprüfen und befragen lassen, „ob sie verant-  wortungsethisches und solidarisches Handeln von Bürgern ermutigen oder ent-  mutigen ... ob sie die latente Solidaritätsbereitschaft der Bürger abrufen können  oder ob sie sie systematisch verfehlen“ (Dubiel 1996, 87). Unter dieser Rücksicht  wäre sowohl unser Steuerrecht als auch unser Sozialversicherungssystem einer  kritischen Analyse zu unterziehen.  Zivilgesellschaft — ein überzeugendes Konzept  Damit hat sich das Konzept der Zivilgesellschaft als tatsächlich überzeugender  sozialethischer Ansatz für die Lösung gegenwärtig anstehender sozialer und ge-  sellschaftlicher Probleme erwiesen. Nicht Sozialromatik ist mit dem Stichwort  der Zivilgesellschaft gemeint, sondern vielmehr eine Wendung hin zum angemes-  senen und differenzierteren Verständnis von Freiheit und damit Selbstverantwor-  tung der menschlichen Person und der Gesellschaft. Wenngleich kein Zweifel be-  steht, daß unsere Gesellschaft erst auf dem Weg ist, eine Zivilgesellschaft zu wer-  den, wenngleich die Idee der Zivilgesellschaft eine regulative Idee bleibt, die  motivierend und leitend die Richtung des Weges weist, ohne in Vollkommenheit  340obhb S1€e die atente Solidarıtätsbereitschaft der Bürger abruten können
oder ob s1e S1€e systematisch verfehlen“ (Dubiel 1996, 87) Unter dieser Rücksicht
ware sowohl Steuerrecht als auch Sozlalversicherungssystem eıner
kritischen Analyse unterziehen.

Zıvilgesellschaft ein überzeugendes Konzept
Damıt hat sıch das Konzept der Zıvilgesellschaft als tatsächlich überzeugender
soz1ıalethischer Ansatz für die Lösung gegenwärtıg anstehender soz1ıaler un: gC-
sellschaftlicher Probleme erwıesen. Nıcht Soz1alromatık 1St miıt dem Stichwort
der Zivilgesellschaft gemeınt, sondern vielmehr eine Wendung hın Z ANSZCILCS-

un ditferenzierteren Verständnis VO Freiheit un:! damıt Selbstverantwor-
tung der menschlichen Person un:! der Gesellschatft. Wenngleich eın Z weıte] be-
steht, da{fß HSGT Gesellschaft erst auf dem Weg iSt: eıne Zıvilgesellschaft WCI-

den, wenngleich die Idee der Zıvilgesellschaft eıne regulatıve Idee bleibt, die
motiviıerend und eıtend die Rıchtung des eges weıst, ohne 1n Vollkommenheıit
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selbst Realität werden, bleibt S1e dennoch b7zw. gerade deswegen CIn Pro-
jekt, das letztlich der Menschen wiıllen heute wıeder He anzugehen isST.

FEın etzter Aspekt se1l 1er och angefügt: Angesichts gegenwartıg auch VOI-

handener Tendenzen des Schwindens des Freiheitsbewußtseins, der Verabschie-
dung des Subjekts un:! der toödliıchen Gefährdung durch die AaHNONY IMN W.OL-
ene Geschichte (vgl. Pröpper 1995 91) wiırd ZUr Gewissensverpflichtung
speziell der theologischen Sozıalethik, dieser letztlich das Deposıtum $tide1
berührenden Freiheitsthematik testzuhalten, das damıt CN zusammenhängende
Bewulfstsein VO der Wüuürde der menschlichen Person wachzuhalten un als
verzichtbaren Ma{(stah 1n die aktuelle auch polıtisch-gesellschaftliche Diskus-
s10N einzubringen SOWI1e dessen unbedingte Beachtung einzutordern un: des-

den Weg welsen eıner adäquaten Realısierung des Konzepts der
Zıvilgesellschaft. Nıcht die Lösung VO gesellschaftlichen oder politischen De-
taılproblemen 1St vorrangıge Aufgabe und primäres Anlıegen einer christlichen
Sozıalethık, sondern die Verteidigung und Förderung der Würde der mensch-
lıchen Person und eıner dementsprechenden Gesellschaftsform 1St ıhr genumner
Beıtrag. Und diesen Beıtrag mu{( S1e auch 1n der Debatte dıe Zıvilgesell-
schaft eısten.

Allerdings betritft die Kırche die Zivilgesellschaftsdebatte nıcht 1UL, iınsotern
S1e theologische Soz1ialethik betreıibt, sondern auch, insotern sı1e :selbst eıne EeNTL-
scheidende Größe 1n dieser Zivilgesellschaft darstellt. Aus dieser Perspektive
stellt sıch ZU Beıispiel die rage; ob die Kırche 1ın Deutschland W1e€e die (36=
sellschaft insgesamt sıch nıcht allzu sehr daran gewÖhnt hat, sıch die Wahr-
nehmung ıhrer Aufgaben durch den Staat und die Kommunen zahlen lassen,
sıch also auch 1n vewlsser We1se iıhrer eigenen zıvılgesellschaftlichen Aufgaben

hat: verwıesen se1 TI L1UTf auf den Erziehungs- un Bıldungsbereich.
Das aber 1St wıederum nıcht beurteijlen ohne Berücksichtigung der Tatsache,
da die Gesellschaft angesichts der OW1eso schon hohen Steuerlast aum och
1ın der 1LAaSe ist;, zusätzlıche Aufgaben finanzıeren. Wıe 1St C ein anderes
Beıspıel CIHNCIL, 1n diesem Zusammenhang CItCH; WEn dıe Kırche 1n
iıhrem eigenen Arbeitsrecht bısher die gewerkschaftlichen Lohnabschlüsse
des öffentlichen Dienstes übernıimmt? Vielleicht könnte die Kırche VO ihrer e1-

theologischen Soz1ialethik lernen, W as CS heißt, Miıtglied dieser Gesell-
schaft se1ın un: als solches auch der Eıgenständigkeit un Selbstverant-
wortung dieser Gesellschaft partızıplıeren und entsprechend siınnvolle Struk-
turveränderungen be] sıch selber auszupragen. FEın solcher Weg beispielhaften
eigenverantwortlichen Verhaltens der Kırche 1n der Zıvilgesellschaft könnte
dann auch wıederum deren Soz1ialethik mehr Glaubwürdigkeit un:! Wırk-
samkeıt verhelten. ber auch 1er oilt „Die Kıiıirche“ als Großinstitution bedarf
des zıviılgesellschaftlichen ngagements ihrer Glieder, solches eisten
können.
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